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SHORT NEWS

(Fast) Neutrales Gesundheitsheftchen

(is) – Das Gesundheitsministerium hat am Mittwoch eine überarbei-
tete Version des „Carnet de santé“ für Kleinkinder vorgestellt. Das Ge-
sundheitsheftchen wurde 1977 eingeführt und dient der Dokumenta-
tion der Kindesentwicklung. Zudem soll es den Austausch zwischen 
Mediziner*innen und Eltern erleichtern. Was ist neu? Seine Neutralität, 
wie das Gesundheitsministerium in seiner Pressemitteilung hervorhebt. 
Gab es das Heftchen zuvor in rosa und blau, kommt es jetzt mehrfarbig 
daher. Es existiert fortan also nur noch eine Version für alle Kinder. Der 
Abgeordnete François Benoy (déi Gréng) forderte dies bereits 2021 in ei-
ner parlamentarischen Anfrage an Gesundheitsministerin Paulette Lenert 
und Gleichstellungsministerin Taina Bofferding. Das Farbschema bekräf-
tige sexistische Stereotypen und schließe obendrein intersex Kinder aus. 
Damals zogen die beiden LSAP-Ministerinnen eine Farbänderung in Erwä-
gung, schlossen inhaltliche Anpassungen jedoch aus. Sie hielten in ihrer 
Antwort an geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Kindesentwick-
lung fest. Umso weniger verwundert es, dass nur der Umschlag des neu-
en Heftchens neutral ist. Wer das Büchlein aufschlägt, stößt auf Wachs-
tumskurven für Mädchen oder Jungen sowie bei der Geschlechtsangabe 
auf die Kästchen „weiblich“ und „männlich“. Die Erziehungsberechtigten 
sind in „Mutter“ und „Vater“ unterteilt. Optionen für gleichgeschlechtliche 
Paare oder intersex Kinder fehlen. Von Neutralität kann demnach keine 
Rede sein.

Abschiebung hat ihren Preis

(tf) – Wenn die EU Geld in die Hand nimmt, dann macht sie immer ger-
ne Werbung damit. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex bildet da keine 
Ausnahme: 100 Millionen Euro will man im laufenden Jahr investieren, 
um nicht anerkannte Flüchtlinge und Migrant*innen loszuwerden. Eine 
„deutliche Zunahme“ erfolgreicher Abschiebungen erhoffe man sich da-
von, so der stellvertretende Direktor der Agentur, Uku Särekanno, am 
vergangenen Montag. Seiner Behörde kommt im von der EU-Kommission 
2020 vorgeschlagenen neuen „Migrations- und Asylpaket“ eine Schlüs-
selrolle für „effektivere Rückführungen“ zu (siehe den Artikel „Pakt der 
Abschiebung“ in woxx 1599). Bei einer außerordentlichen Tagung des 
Europäischen Rates in der kommenden Woche wird das Thema zu den 
Prioritäten zählen. Es gelte, „alle verfügbaren Politiken, Werkzeuge und 
Instrumente, einschließlich Entwicklungshandel und Visa, als Hebel ein-
setzen, um die Wirksamkeit der EU-Rückkehrpolitik zu erhöhen“, so die 
schwedische Migrationsministerin Maria Malmer Stenergard. Ihr Land 
hat derzeit den Vorsitz im Rat der EU; ihre Regierung wird durch die ein-
wanderungsfeindlichen „Schwedendemokraten“ gestützt (siehe den Arti-
kel „Das autoritäre Potenzial“ in woxx 1720). Seit Wochen wird der Ton in 
der europäischen Migrationspolitik wieder einmal verschärft, zuletzt bei 
einer Debatte am vergangenen Mittwoch im EU-Parlament. Auch Zäune 
und Asyl-Schnellchecks an den EU-Außengrenzen müssten denkbar sein, 
meint etwa Manfred Weber, der Vorsitzende der konservativen Europäi-
schen Volkspartei (EVP).

Schlechte Noten für europäischen Strommarkt

(ja) – Ende Januar veröffentlichte der Europäische Rechnungshof einen 
Sonderbericht über den europäischen Strommarkt. Das Ziel, mit einem 
einheitlichen europäischen Strommarkt für niedrigere Energiepreise zu 
sorgen, wurde noch nicht erfüllt. Auch die erhoffte Verbesserung der Ver-
sorgungssicherheit sowie günstigeren Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen gab es bislang nicht. EU-Leitlinien, die eigentlich bis 2014 hätten 
umgesetzt werden sollen, sind noch immer nicht vollständig implemen-
tiert. Die grenzüberschreitenden Übertragungskapazitäten wurden eben-
falls nicht im geforderten Maß gesteigert. Diese Verzögerungen erklärten 
sich durch übermäßig komplizierte Genehmigungsprozeduren, heißt es 
in dem Bericht. Laut den Prüfer*innen des Rechnungshofs könnten die 
Strompreise in der derzeitigen Energiekrise wesentlich niedriger sein, 
wenn der europäische Binnenmarkt für Strom besser umgesetzt worden 
wäre. Ein weiteres Problem seien die unzureichenden Überwachungs-
maßnahmen gegen Marktmissbrauch und -manipulation. Dadurch trügen 
die Endverbraucher*innen in der EU das größte Risiko. Der Rechnungshof 
empfiehlt, die Regulierungen zu überarbeiten und gleichzeitig die Über-
wachung des Stromgroßhandels zu stärken.

Kritik der Menschenrechtskommission 

Wie bestraft man 
Diskriminierung?
Isabel Spigarelli

Wer eine Straftat begeht und dabei 
andere diskriminiert, soll nach dem 
Willen des Justizministeriums künf-
tig mit härteren Strafen rechnen. 
Was hält die Menschenrechtskom-
mission von dem Gesetzesprojekt?

Wie gut ist das Gesetz durchdacht, 
wonach die Diskriminierung ande-
rer demnächst bei Strafverfahren 
als Teil eines Tatmotivs als erschwe-
render Umstand geahndet werden 
kann? Das luxemburgische Justizmi-
nisterium legte das Gesetzesprojekt 
im Juni vor, nun kommentierte es die 
Menschenrechtskommission (CCDH). 
Deren Beurteilung ist durchwachsen 
und beginnt mit der Feststellung, wie 
lange das Projekt auf sich warten ließ: 
Bereits 2002 hatte die European Com-
mission against Racism and Intoleran-
ce (ECRI) Luxemburg die Auflage eines 
entsprechenden Gesetzes empfohlen, 
weitere internationale Forderungen 
in diese Richtung folgten. Weshalb 
es jetzt endlich zu einer Umsetzung 
kommt, dürfte auf den Rat der Euro-
päischen Union zurückzuführen sein: 
Im März wurden die Mitgliedsstaaten 
dazu aufgerufen, bis Ende 2022  Plä-
ne auszuarbeiten, um den EU-Akti-
onsplan gegen Rassismus (2020) und 
die EU-Strategie zur Bekämpfung von 
Antisemitismus (2021) auf nationaler 
Ebene umzusetzen.

Einerseits begrüßt die Kommissi-
on das Gesetzesprojekt, andererseits 
ist ihr vieles zu unpräzise. Wie sollen 
beispielsweise Fälle gehandhabt wer-
den, in denen mehrere erschwerende 
Umstände vorliegen, wie etwa bei se-
xualisierter Gewalt oder Menschen-
handel mit Minderjährigen? Das neue 
Gesetz regelt solche Fälle nicht, anders 
als das Modell in Frankreich, auf das 
die CCDH verweist: Dort sei klar defi-
niert, in welchen Fällen diskriminie-
rende Motive als Hauptstraftat gelten 
und deswegen nicht zusätzlich als 
erschwerender Umstand geltend ge-
macht werden können. Eine entspre-
chende Auflistung sei auch in Luxem-
burg angeraten. Der CCDH stellen sich 
auch Fragen hinsichtlich einer Mehr-
fachdiskriminierung: „La circonstance 
aggravante du motif de discrimination 
s’appliquera-t-elle sur l’infraction de 
base ou sur la première circonstance 
aggravante spéciale ?“ Immerhin wir-
ke sich das auf die Maximalstrafe aus. 
Hier zeigt die Kommission erneut auf 
Frankreich: Je mehr „circonstances ag-
gravantes“ bei bestimmten Taten vor-
liegen würden, umso höher fielen die 
Strafen aus.

Generell sind der CCDH die Anga-
ben zu den Maximalstrafen zu vage. 
Eine Kritik, der sich am Mittwoch der 
Parquet général in seiner Bewertung 
des Gesetzesprojektes anschloss. The-
oretisch soll das Gesetz eine Erhö-
hung der Maximalstrafen für Delikte 
ermöglichen, wenn diskriminierende 
Motive bestehen. Die CCDH und der 
Parquet général machen im Geset-
zestext jedoch Formulierungen aus, 
die dieser Absicht widersprechen. So 
heißt es an einer Stelle, dass die Ma-
ximalstrafe verdoppelt werden kann, 
die Richter*innen sich jedoch an den 
bestehenden Strafmaßnahmen für die 
betreffende Tat orientieren müssen. 

Die CCDH moniert in ihrem Be-
richt außerdem die Datenerhebung 
in Luxemburg. Auch Nathalie Mor-
genthaler, Direktorin des Centre pour 
l’égalité de traitement (CET) hatte 
vergangenen  Oktober gegenüber der 
woxx die Datenlage bemängelt und 
dabei das genannte Gesetzesprojekt 
kritisiert. Bereits im September hatte 
ihre Institution einen ernüchternden 
Bericht dazu veröffentlicht. Derzeit 
werden die verschiedenen Diskrimi-
nierungen in den Statistiken der „au-
torités judiciaires“ nicht voneinander 
unterschieden. Genauso verhält es 
sich mit Statistiken zu Straftaten, bei 
denen das Hauptdelikt ein anderes 
als Diskriminierung ist. Dies bleibt 
laut Justizministerium unverändert. 
Ein gängiges Argument, weshalb dies 
so sei: Die Tatmotive seien oft unklar 
oder könnten nicht einzeln betrachtet 
werden.

CCDH und CET sind sich zudem 
einig, dass die diskriminierende Ab-
sicht das entscheidende Kriterium sein 
muss, und nicht etwa die Persönlich-
keit oder Zugehörigkeit der Betroffe-
nen. Wird also jemand beispielsweise 
antisemitisch diskriminiert, sei dies 
auch so zu werten, falls der oder die 
Betroffene gar nicht jüdisch ist. Die 
CCDH will die Liste der Motive da- 
rüber hinaus unter anderem um ge-
netische Charakteristiken, Sprache, 
soziale Zugehörigkeit oder den Gen-
der-Ausdruck erweitern – und dies 
möglichst in allen Gesetzestexten zur 
Diskriminierung. 

Die Stellungnahme der CCDH en-
det schließlich mit einer allgemeinen 
Aufforderung an die Regierung, Dis-
kriminierung noch stärker entgegen-
zuwirken – durch die Diversifizierung 
von Bildungs- und Weiterbildungsan-
geboten, Regelungen in der Arbeits-
welt oder auch durch härteres Durch-
greifen bei Hassrede im Netz.
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